
 SCHWEIZERISCHER FILMVERLEIHER-VERBAND  SFV 
 ASSOCIATION SUISSE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS ASDF 
 
 
 

Merkblatt 
für Veranstalter öffentlicher Filmvorführungen 

 
Wer Filme öffentlich vorführen will, muss dazu die Erlaubnis des Inhabers der öffentlichen Vorführungs-
rechte für den entsprechenden Filmtitel einholen. Art. 10 Abs. 2 lit c des Bundesgesetzes über das Urhe-
berrecht und verwandte Schutzrechte (URG) bestimmt, dass nur der Urheber das Recht hat, das Film-
werk öffentlich vorzuführen.  
 

Lediglich Vorführungen im privaten Kreis sind nicht bewilligungspflichtig. Der private Kreis ist aber auf die 
Familie und den engen Freundeskreis beschränkt.  
 

Die Urheber geben das ihnen gesetzlich zustehende Recht der öffentlichen Vorführung von Filmen an 
Filmverleihunternehmen weiter. Filmverleiher müssen sich beim Bundesamt für Kultur registrieren lassen 
(Art. 23 Filmgesetz). Die meisten Filmverleiher sind Mitglied des Schweizerischen Filmverleiherverbandes 
(SFV). Der SFV veröffentlicht unter www.filmdistribution.ch eine Filmliste (Release Schedule Details), aus 
der für viele Filme ersichtlich ist, wer für die Schweiz Inhaber der öffentlichen Vorführrechte ist. Diese 
Unternehmen müssen für jede öffentliche Filmvorführung um Erlaubnis angefragt werden. Sie können die 
Erlaubnis ohne Begründung verweigern. 
 

Gemietete oder gekaufte DVDs und Videokassetten sind nur für den Privatgebrauch bestimmt und dürfen 
ohne Erlaubnis des Filmverleihers nicht öffentlich vorgeführt werden. 
 

Zusätzlich muss der Veranstalter bei der Schweizerischen Gesellschaft für die Rechte der Urheber musi-
kalischer Werke (SUISA), Bellariastrasse 82, Postfach 782, 8038 Zürich (www.suisa.ch), die Filmvorfüh-
rung anmelden und die Nutzung der Filmmusik separat abrechnen. Zu beachten ist, dass die Anmeldung 
der Filmvorführung bei der SUISA das ausdrückliche Einverständnis des Filmverleihers in keinem Fall er-
setzen kann.  
 

Ob für die öffentliche Filmvorführung ein Eintritt verlangt wird oder nicht, ist urheberrechtlich irrelevant 
und ändert an der Bewilligungspflicht nichts.  
 

 

Auszug aus dem URG 
 
Art. 67 Urheberrechtsverletzung 
 
1 Auf Antrag der in ihren Rechten verletzten Person wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse 
bestraft, wer vorsätzlich und unrechtmässig: 
… 
g. ein Werk direkt oder mit Hilfe irgendwelcher Mittel vorträgt, aufführt, vorführt oder anderswo wahr-
nehmbar macht; 
… 
 

2 Wer eine Tat nach Absatz 1 gewerbsmässig begangen hat, wird von Amtes wegen verfolgt. Die Strafe 
ist Gefängnis und Busse bis zu 100 000 Franken.  
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